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5. Samstag den 2. Februar

Woanementspreis:
Für die Stadt Solo-

th u rn:
Halbjâhrl.: Fr. 4. SV

Vierteljahr!. - Fr. 2. 2S.

Franco für die ganze
Schweiz:

Halbjâhrl.: Fr. S. —

Bierteljährl. : Fr. 2. SV.

Für das Ausland:
Halbjâhrl.: Fr. 6 3V

Schweizerische

Airchen -Mnng

Kinrücknngsgebühr:
lö Cts. die Petitzcile

(8 Pfg. RM. für
Deutschland.)

Erscheint jeden Samstag
1 Bogen stark mit monat-
licher Beilage des „Schweiz.

Pajtoral-Klattcs."

Briefe und Gelder
franco.

Die Ablatzbulle Leo's X. vom
l4. September 1S17.

In Nr. 44 hatte letztes Jahr die

„Schweiz. Lehrerztg." ans dem „Volks-
schulfreund" gefälschte Mittheilungen aus

obiger Ablaßbulle gebracht. Das freund-

liche Motiv war: „es könne nichts scha-

den, wenn man die unfehlbare IZàsin
wilitâNL etwa an ihre Sünden erinnere."

Die mindern Brüder der radikalen Presse

hatten sich selbstverständlich beeilt, den

Fund der HH. Pädagogen auch ihren

Lesern bekannt zu geben. (Vergl. „Schw.

K.-Ztg." 1883, Nr. 46, S. 363.)
Nun erhalten wir von befreundeter

Seite eine ausführliche Besprechung der

incriminirten Bulle. Der Aufsatz zeigt

wieder einmal, wie oberflächlich,
resp, unredlich die Bekämpfer unse-

rer Kirche häufig vorgehen, weshalb wir
ihn unverkürzt unsern Lesern vorführen:
ex uno clisos omirss!

Betr. die Bulle vom 14. Sept. 1517

ist ein Doppeltes zu beachten: man muß

sich, um sie richtig zu verstehen, auf den

Standpunkt der Zeit versetzen,

in welcher sie erlassen wurde; sodann

muß man die kirchliche Ans-
drucksweise, den sog. 8t^Ius ouriw
kennen. Punkr für Punkt stellen wir
der augeblichen deutschen Bulle die wahre
Bulle Leo's X. gegenüber. Dabei halten
wir uns an das «NsFuuiu öullovium
Nomnnum-, Lnxemb. Ausgabe 1736,
Band X, wo Seite 38 bis 42 die betr.
Bulle «?ostqMm nck Xpostàtus api-
oöw« abgedruckt ist.

1. Der Fälscher gibt sich den Anschein,
als theile er die ganze Bulle mit,
denn er schreibt: „Sie lautet folgender-

maßen: Bisckof Leo rc." Mit keinem

Worte deutet er an, daß, was er bietet,

ein höchst dürftiger Auszug ist. Der Text
der Bulle ist mindestens 26 mal umfang-
reicher als das deutsche Mackwerk, das —
eine willkürliche Zusammenstellung abge

rissener und theilweise verstümmelter

Sätze — als die ächte Bulle dargeboten

wird.

2. Nach der sehr abgekürzten Einlei-

tung fährt er fort: „Sie (die Christa

gläubigen, die den vollkommenen Ablaß

gewinnen wollen), dürfen sich zu diesem

Zwecke einen Weltgeistlichen oder einen

Ordensgeistlichen, ja so g a r einen
B e t t e l m ö u ch zum Beichtvater wäh

len. Was soll der gewöhnliche Leser sich

denken, wenn er liest: ja sogar einen

Bettelmönch! Was müssen das für son-

derbare Individuen sein, die in so auf-

fälliger Weise eingeführt werden! Der

Urtext sagt einfach: -ut possint mbi

sliAsro oonkôSKorsm swoulurorn vol ou-

.jrmvis oràis, slinm Usuckioantium,

reAuIursm», d. h. „sie können sich zum

Beichtvater einen Weltgeistlichen oder ein

Mitglied irgend eines Ordens, auch aus

den Bettelorden, wählen." Weil die Kircke

gewohnt ist, einem Jeden das Seinige

zu geben und zu belassen, so hebt der

Papst hier, wie es bei ähnlichen Fällen
gewöhnlich geschieht, die Bettelorden aus-

drücklich hervor, da dieselben im Gegen-

satz zu den übrigen Orden ihre ganz be-

sondere Einrichtung besitzen und einen

eigenen Hauptzweig der kirchlichen Orden

bilden. *)

Bekanntlich sah sich Leo X. wie mehrere

seiner Vorgänger veranlaßt, die Mcndicantcn

gegen die Einschränkungen. welche manche Bi-
schvse den Letzter« betr. das Beichthoren, Predi-

3. Die deutsche Bulle sagt von dem zu

wählenden Beichtvater, daß er die Sün-
der „von allen begangenen Verbrechen'

Ausschweifungen und Sünden, wenn sie

auch noch so schwer und ungeheuer wären,
absolviren" könne. — Ganz anders

nimmt sich die Sache im Zusammenhang
aus. Der Papst gibt alle diese Voll-
machten nur für Solcke, die sich auf-
richtig bekehren wollen: »vors
poonitontikus st ooulossis.» Wer das

katholische Beichtinstitut kennt (und nur
ein Solcher darf sich mit gutem Gewissen

herausnehmen, über so heickle Gegen-
stände zu schreiben), der weiß auch, was
das zu bedeuten hat. — Ferner erhält
der Beichtvater keineswegs die Vollmacht,
von allen Vergeben und Uebertretun-

gen (-«zxoössibus», nicht „Ansschweifun-
gen") loszusprechen; eine ganze Reihe,
deren Aufzählung hier überflüssig wäre,
wird ausgenommen. — Endlich kann,
der wahren Bulle zufolge, der Beichtende

von den genannten schweren und unge-
heuern (snormidus) Sünden nur e i u-
mal losgesprochen werden; im Wieder-

holungsfalle müßte man sich an die kirch-

liche Oberbehörde wenden.

4. „. und sie v on alle n G c-

lüb d en lossprechen." Der 17 (so wollen

wir der Kürze halber den Artikelschreiber
im „Voiksschnlfrennd" bezeichnen) bat

das selbst unterstrichen, um dem Leser

ja recht klar zu machen, daß der Beickt-

vater alle Gelübde zu lösen vermöge! —
Leo X. hingegen macht bedeutende Ein

gen ?c. auferlegen wollten, in Schuß zu neh-

men. So hatte er auch in einer Constitution

vom Iaiire tot? entschieden, »so?, czui 8aeri-
stow üliss« intsrssssnl in ào,Issiis (Irstinum
Usmlieantinm, satiskaosro prrsespto cts ülissu
nmZisnà clisbus festig.» D. Red^



schrei ukunge». Zunächst heißt es in der

ächten Bulle: »nsonon ewissa per sos

vota eguseoumegus îtàamaàK,« d, h.

unter den gewöhnlichen Bedingungen kön-

nen alle sog. überseeischen Gelübde

(nach einem überseeischen Wallfahrtsorte,
namentlich nach Jerusalem, zu pilgern)
erlassen, resp, umgeändert werden. So
dann sind von der Befugniß ausdrücklich

ausgenommen die Gelübde der Keuschheit

und des Eintritts in einen kirchlichen

Orden. Endlich wird der Beichtvater be-

auftragt, für den Fall, daß ein begrün-
deter Zweifel über die Gültigkeit dieser

Gelübde obwaltet, sie in ein anderes

(gleichwerthiges) gutes Werk umzuändern.

5. Laut „darf ein solcher Beicht-

Vater auch die mit der Simonie befleck-

ten Geistlichen, welche hierzu Bei-
träge liefern, dispensiren." —
Leo X. hingegen: »supsr irrs^ularita-
tsm, si quam — osnsuris bu.juswolli

li^ati, missus et alia llivina ollivia (non
lumen in oontomptum eluvium) eels-

branllo straw bsnskloia soslssia-

stieu preowissoruin osoasinns vsl aliàs

inelsbitv oooupanllo (pirstsr^uam rations

bigamies) — oontruxissöllt.... in toro
eonseientiw lluwtaxat «iispsnsars» ; d. h.

sollte ein simonistischer Geistlicher, der

hiemit kirchlichen Censuren verfallen war,
sich überdies eine kirchliche Irregularität
zugezogen haben, indem er in diesem

sündhaften Znstande die hl. Messe ge-

feiert w. (ohne jedoch die kirchliche Schlüssel

gemalt verachten zu wollen)—, oder indem

er sich auf genannte (simonistische) oder

sonst ans unerlaubte Weise in den Besitz

von kirchlichen Pfründen gesetzt (wobei
abermals der Fall ausgenommen wird,
daß er vor seinem Eintritt in den geist-

lichen Stand zweimal verheirathet gewesen),

so soll ihn der Beichtvater vor Gott und

seinem Gewissen — unvorgreislich einer

eventuellen Sentenz des äußern kirchlichen

Nichterstuhls — dispensiren. Es ist mit-

hin zu bemerken: u. Der wollte durch

Unterstreichung der Worte: „welche hiezn

Beiträge liefern," insinniren, gegen ein-

fache Bezahlung, wobei von der erforder-

derlichen Bußgesinnung abgesehen wird,
sei dem Papste Alles feil; b. die wesent-

lichen Bestimmungen betr. die kirchliche

Irregularität sind ausgelassen; o. des

gleichen die bedeutenden Einschränkungen,
die auf Schritt und Tritt zeigen, wie

Leo X. stets die Ehre Gottes und das

Seelenheil in erster Linie im Auge hat.
6. Obigen Worten fügt bei: „In

Betreff des a b s i ch t l i ch e n M o r d e s

aber, wenn er heimlich ist, (darf der

Beichtvater sie) mit Ausschluß vom Altar
dienst in ihrem Gewissen ab-

solviren und jeden Flecken,
der daraus entspringt, til-
g e n." — Wie muß dem arglosen Leser

vor einem Papste grauen, der es mit
Morden und Meuchelmorden so leicht

nimmt, wenn die Mörder nur ihre „Bei-
träge liefern! " Ganz anders der Ein-
druck, welchen der Leser gewinnt, wenn

er die fragliche Stelle in ihrem Wort-
laute und im Z n s a m m e n h a n g

mil dem ganzen päpstlichen Actenstücke

liest. Der Urtext lautet: »Huoll vero
all bomioillium voluntarium, si ssors-
tum kusrit, vitra allaris Ministerium in
koro oonsoisntiw lluwtaxat llispsnsars,

sosczus absolvsrs, omnsmczus inkabiti-
tatis st intawiw maoutaw sivs notaw
sx iis provSnisntsm abolsrs,» d. h. was

den freiwilligen Mord betrifft,
kann der Beichtvater den Büßer von der

Blutschuld lossprechen und die mit Letztrer

verbundene Mackel der kirchliche Jrregu-
larität und Ehrlosigkeit aufheben, a. wo-

fern das Verbrechen verborgen ist, b. mit
Ausschluß vom Altardienste und o. ohne

dem äußern Gerichte zu präjndiciren,
falls dort früher oder später das Ver-
brechen sollte anhängig gemacht werden.

Es handelt sich nämlich hier schlechter-

dings nur um die Beichte, um das g e-

Heime Bußg e richt, wo Alles nach

den Regeln der Moral aus das Genaueste

geregelt ist. Der Heiland, der den Tod

keines Sünders will, hat nach kathol.

Lehre der Kirche die Vollmacht gegeben,

unter den erforderlichen Bedingungen die

Sünder von allen ihren Vergehen —

vor Gott und dem Gewissen — loszu

sprechen. Kommt also ein Mörder in
den Beichtstuhl, bekennt er renmüthig
seinen Frevel, hat er den festen Vorsatz

in Zukunft nicht mehr zu sündigen, nimmt
er die auferlegte Buße willig an und

erklärt er sicb bereit, die durch seine

Missethat geschädigten Hinterlassenen des

Ermordeten nach Möglichkeit zu entschädi-

gen, so ist der Priester, bzw.! vie Kirche
in Kraft göttlichen Auftrages verpflich-

tet, ihn vor Gott und dem Gewissen los-

zusprechen. Damit hat er aber der

weltlichen Gerechtigkeit, wofern ihr das

Verbrechen aus anderem Wege bekannt

wird, den Arm nicht gebunden. Nur
Gott, seinem Gewissen und der Kirche
hat der Mörder durch seine Buße ge-

uuggelhau. Das und nichts anderes

hat Leo X. im Obigen festgestellt.
» -i-

»
7. Im folgenden Abschnitte bietet der

lf. einen ganzen Knäuel von Zweideutig-
keilen und Unrichtigkeiten: „Auch über

schlecht überkommene oder durch Wucher

erlangte Güter kann der Beichtvater so-

wohl für die Vergangenheit als für die

Zukunft eine Ausgleichung treffen,

so daß, wenn ein Theil der Summe für

diesen Bau in den Opferkasteu von ihnen

gelegt wird, sie zu keinem weitern Ersähe

mehr verpflichtet sind." Wer das liest,

muß zu der haarsträubenden Ansicht ge-

laugen, der Papst wolle einfach mit den

Dieben und Räubern die Beute theilen.

In Wahrheit aber hält sich Leo X. ganz

streng an alle kirchlichen Normen, wie

sie im canonischeu Rechte niedergelegt

sind, wenn er bestimmt:
«Xsonon supsr mals oblatis....

(dann kommt der Wucher, von dem unten

die Rede sein wird), quw alioui privais
blselesiss llsbsrsntur, in czuibus tawsn

Uowana Loolssia lls jure oowwuni sue-

sellers possst, as stiam bonis, guw w!

aliou.jus warms pvrvsnisssnt st itla

babsntss, czuibus rsstui llsksrsnt, i^no-

ravsrint vsl llubitavsrint, ào/uam

ârà per so« non existant, sou

ilia all sos psrvsnsrint; st similiter ets

iis, qua? paupsribus ot aliis piis look,

ao pro maritanllis pnsliis st oslsbran-

llis missis st aliis llivinis otlisiis in

Asnsrs, absqus ulla spsoiali llsternn-

nations, st propriis nominibus perso-

naruin non sxprsssis, rââ forent,

taw pro prwtsrito guam pro /àrs
tswporibus oomponsrs, ita ut soluta

alloua quantitats pro lliota fabrics,

sjusllsw Xuntio st (lommissario seu

vsputanllis vsl LubllslsAanllis ab eo

llumtaxat in oapsis ipsis poneneinla.
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a rsliquorum sie rsiiotovum st maïs

obiatorum rsstitutions kujusmolli
absolut! existant ot ultra minims ro-

situsro tonoantur, sis ooneoâsrs,«

In erster Linie bespricht hier der

Papst die »naio öoma, d. h. die

übereilt für gute Zwecke als Ge-

sckenk dargebotenen Güter, deren Ent-

richtnng sich nachträglich als unmöglich

oder sehr schwierig erweise:. Als Stell-
Vertreter Gottes und als höchster Ober-

eigenthümer alles Kirchengutes kann der

Papst in solchen Fällen die übernommene

Verpflichtung ganz oder theilweise ans-

heben. Im gegebenen Falle verlangt er

als Ersatz einen Beitrag an den Bau
der St, Peterskirche. Wie man sieht,

hat der Philologe des „Volksschnlfreun-
des'' die mals odiata boua in „schlecht

überkommene Güter" umgewandelt, was

allerdings seinem Zwecke dienen mochte,

dagegen seine Kenntniß der lateinischen

Sprache oder dann seine Ehrlichkeit nicht

gerade vortheilhaft illustrirt!
Nun folgen die Verpflichtungen gegen-

über „einer einzelnen Kirche." Sind
dieselben solcher Art, daß der Papst nach

geltendem Kirchengesetze als Rechtsnach-

folger jener Kircbe betrachtet werden muß,
so begibt sich der Papst dieses seines

Rechtes gegen Entrichtung eines Beitrages
an den Bau der St. Peterskirche.

Sodann wird die Lage desjenigen be-

sprechen, der sich im Besitze von Gütern
befindet, deren Rechtstitel unsicher oder

überhaupt nicht vorhanden ist, so daß es

sich frägt, ob er dieses Besitzes sich ent-

ledigen müsse. Der Papst erläßt ihm
diese Verpflichtung, wofern nicht zu

ermitteln ist, wem die Zurückerstattung
zu erweisen wäre. In solchen zweifel-
haften Fällen verpflichten einzelne Mo-
ralisten den Besitzer, das Besitzthum zu

guten Zwecken zu verwenden, andere euch

binden ihn jeder Verpflichtung, weil es

sich um herrenloses Gut handle. Jeden
falls ist die von Leo X. getroffene Ver-
fttgung tadellos.

Endlich wird der Fall berücksichtigt,
daß — testamentarisch oder überhaupt
letztwillig — Güter hinterlassen
wurden, (-rsliota«) für bestimmte milde
Zwecke: zur Unterstützung der Armen j

und Wohlthätigkeitsanstalten, als Aus-

steucr für Mädchen, für hl. Messen

und andere gottesdienstliche Verrichtungen.
Hier entscheidet nun der Papst: wofern
diese Bestimmungen ganz im Allge-
meinen getroffen sind, ohne daß ir-
gend ein bestimmter Name genannt wor-
den, so wird die Verpflichtung als er-

füllt betrachtet, wenn ein Theil der

Summe sür den Bau der St. Peters-
kirche verwendet wird. In diesem Falle
kann der Papst, als Oberhaupt der

Kirche, vernünftiger Weise die Zustim-
mnng des Erblassers voraussetzen, ganz

nach allgemein üblicher theologischer Ans-

fassung: das eine gute Werk wird ja
einfach — ohne Präjudiz sür einen be-

stimmten Dritten — in ein anderes

gutes Werk umgewandelt das, nach dem

competenten Urtheile des Papstes, be

langreicher ist.

Nun kommt der bedenkliche „Aus-
gleich für die Zukunft. Der

scheint damit andeuten zu wollen, der

Papst ertheile für alle Zukunft einen

Freibrief, Güter auf unrechtmäßige

Weise an sich zu bringen, wofern nur
ein Theil der Beute ihm überlassen

bleibe. In Wahrheit handelt es sich nur
um die eben angeführten höchst unschul-

digen Fälle, gleichviel ob die Verpflicht
tungen schon früher hätten erfüllt werden

sollen, oder ob sie erst demnächst zu er-

füllen wären.

An zweiter Stelle kommt in obigem

Passus der Ausgleich betr. die durch

Wucher erlangten Güter zur Sprache.

Leo X. sagt: »nso non super inosr-

tis, vsl per usurariam pravitatsm
quwsitis stiam osrtis, guw tosnsrator ad

alio kosnsrators sxtorsissst st «zuw ipss

rsquisitus usuras rsstitusrs paratus
non sssst.»

Auch hier wird der Papst im Sinne
des?. als schuldbeladener Theilnehmer

am Wuchergeschäfte hingestellt. Durch-
ans ohne Grund. Der Papst unter-
scheidet zwei Fälle:

Es kann Jemand durch Wucherge-

schäfte Geld erworben haben, ohne später

mehr genau zu wissen, wen und um

wieviel er übervortheilt habe (in-

osrtis). Hier gilt das oben von ähnli-
chen Fällen Gesagte.

Oder es haben zwei Wucherer sich

gegenseitig Wucherzinse erpreßt: in diesem

Falle ist die Schuld Desjenigen, der

Buße thun will, zwar eine sichere

(osrtis), allein der Papst entbindet ihn

von seiner „Verpflichtung" gegen den

Wucherer, wofern er einen Theil
der Schuld für den Kirchenbau entrichtet.

Der zweite Wucherer hat ja nach dem

Sittengesctze keinerlei Anspruch auf „Ent-
schädigung", dem reumüthigen Wucherer

aber wird ein Theil der Geldstrafe, welche

er nach damaligem Kirchengesetze zu ent-

richten hatte, in Gnaden erlassen und

ihm nur die Entrichtung eines Beitrages

an den Kirchenbau auferlegt.
» »

»

8. Uebergehend zum Ehewesen, gestal-

tet sich das Register der „Sünden, an

welche die Eooiosia miütans erinnert"
werden soll, selbstverständlich noch pikanter.

Denn, wie meldet, kann

„Auch Diejenigen, welche eine uner-

laubte Ehe, sogar im ersten Grade der

Blutsfreundschast geschlossen und vollzo-

gen haben, der erwählte Beichtvater unter

Auflegung einer heilsamen Buße, welche

zu diesem Ban verwendet werden soll,

absolviren."
Die Ausschreibung eines päpstlichen

Ablasses ist für die kathol. Kirche stets

eine außerordentliche Gnadenzeit. Ganz

der Lehre des Evangeliums entsprechend,

werden die Gläubigen zur Verrichtung

von guten Werken, Empfang der heil.

Sakramente, Kirchenbesuch, Almosen, Be-

kehrung von Sünden und Lastern auf-

gefordert. Zu dem Ende erhalten die

Beichtväter außerordentliche Vollmachten,

um die zerrütteten Gewissen der Beicht-

kinder sofort in Ordnung zu bringen,

ohne dieselben an den Bischof oder den

Papst selbst verweisen zu muffen. Wer

irgendwie einen Begriff von der mensch-

lichen Schwäche und Armseligkeit sich ver-

schafft hat, weiß zur Genüge, daß bei

diesem Sühnegeschäft die Ehe
und was damit zusammenhängt, eine

Hauptrolle spielt. Bei Verirrungen auf

diesem Gebiete, wo die Heiligkeit oder

die Erlaubtheit und Billigkeit der Ehe

in Frage steht, hat der Beichtvater häufig



eine ; w e i f a chc A u f g a b e. Zunächst
ist der Frevler gegen die Heiligkeit der

Ehe vor dem Nichterstuhlc des Gewissens

von der Sünde loszusprechen;
hievon Handell der vorliegende 8. Ab-

schnitt. Sodann hat er zu untersuchen,
ob nach Maßgabe der vom Papste ver-

lichenen Vollmachten von den etwa vor-
bandenen E h e h i n d e r n i s s e n d i-
s pen sirt werden könne, so daß entwe-

der eine bislang ungiltige Ehe eine recht-

mäßige und giltige werde, oder ein un-
erlaubtes Verhältniß aufgehoben und da-

gegen eine wirkliche Ehe mit einer dritten

Person geschlossen werde; hievon wird
im 9. Abschnitte die Rede sein.

Vernehmen wir also zuerst den Wort-
laut der Bulle betr. die sakramentale

Lo s s p r echu n g: » so eos, qui
(ox qusvis lioits ot illioits ouAnstiono
provenierlte) sllimtste, ocmssnquimtste
sut ec>»ostione osrnsli vel spiritual!
inter lovstum ot lovautom — exeepto
simpliei sut wultipiioi ^rsclu, so quo-
ounquo pudliow koneststis zustitiw im-
peelimsuto — sou sliàs quowollolibst
impelliti mstrimonium soisàr vol i^no-
isntor in qusrto sut tortio oonssnqui-
nitstis ot sllinitstis, so per oopulsm
koruiesrism (non tsinon pukliosm)
otîsm in primo oonssnquinitstis ^rsriu
oontrsxissont st osrnsli oopuls oansum-
mssseot, si impsllimkiltum llu.jusmocli
in jnllioium llslluotum non luorit, vol

sosnllsiuM Honorars non posset, — so

stisw ilios, qui in qusrto oonssnquini-
tstis vol sllinitstis xrsllu simiiitor oon-
lrsxissont et osrnsii oopuls non oon-

sumssssnt, — sll oxoessu kuzusmolli
so oxoommuniostionis sontentis, qusm
propieres inourrissent, inzuvotâ inlle
eis pro mollo ouipw poonitentiâ sslutsri,
qule sck ksbriosm Iiuzusmolli cliriMtur,
et quoll lle ootero tsiis von oommittsnt
neo oommittentitms prwstsnt suxiiium,
oonsiiium vel ksvorsm, et sliis quw lle

.jure fusrint insun^oncls, — aösäere.-
Diese ganze den Beichtvätern hiemit er-

theilte Lossprechnngsvollmacht
hat unser Bnllenfabrikant in obige wenige

Worte znsammengezwängt!
Die Vollmacht zerfällt in zwei Theile:

zuerst werden die Fälle von sün d-

haften Ehen, die vorkommen können,
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namhaft gemacht, dann aber die B edin
gungen der Absolution ausgezählt.

Als kritische Fälle, welche eine Ehe

sündhaft machen, werden verschiedene

Grade von erlaubter und unerlaubter

Blutsverwandtschaft und Schwägerschast,

sodann Fälle von geistlicher Verwandt-
schaft und „öffentlichen Anstandes" —

pudliose iwnsststis justitiw *) — anfge-

zählt. Nun wird näherhin unterschieden:

s. Einerseits die Ehe, die wissentlich

oder unwissentlich eingegangen worden

im 4. oder 3. Grad der Blutsverwandt-
schaft oder der Schwägerschaft, ob nun
diese Verwandtschaft einen erlaubten oder

unerlaubten Ursprung habe; bei Letzterm

wird auch der Fall eingeschlossen, daß

die erwähnte Affinität des 4. oder 3.

Grades, von der eben die Rede ist, von
einem geheimen fleischlichen Vergehen

(etism in primo ooussuquimtatis ^rsllu)
herrühre. *') Es wird hiebei angenom-

men, diese ungiltige Ehe sei vollzo-
gen worden. (In der päpstlieben Bulle
wird der 1. Grad nicht der Blutsver-
wandtschaft, sondern der Schwägerschaft
blos namhaft gemacht als Ursache des

Ehehindernisses. Und daraus hat der?.
eine „Ehe im ersten Grade der Bluts-
freundschast" gemacht

b. Anderseits die Ehe, die im 4. Grad
der Blutsverwandtschaft oder Schwäger-

schaft ungiltiger Weise eingegangen und

nicht vollzogen worden.

Die Bedingungen, unter wel-

chen von der Sündenschuld und von der

Excommunication, welche diese Frevler

") Nach Binterim, Denkw. 6. Bd. 2. Thl.
S. 336 ff wurde das impeâim. publ konest.

früher auch -bonsstas public» fustjti»« ge-

nannt.

Die copula koruicaria in primo stiam
eonssuguinitutis xraàu, die das Ehehinderniß

erzeugt, kann sich nur auf die vorhergehende

»nklinitan» beziehen, indem aus diesem Vergehen

sich wohl das Ehehinderniß einer unerlaubten

Schwägerschast, nicht wohl aber einer Blutsver-
wandtschaft herleiten läßt. Trohdcm bat die im

folgenden ö. Abschnitt zu erwähnende Dispens

für den 3. oder 4. Grad ihren gute» Sinn.
Denn nach vortrident. Eherecht wurde die aus

copula koruicaria entstandene Schwägerschast

ebenso gerechnet und noch strenger behandelt

als die rechtmäßige Affinität. Vergl. Binterim

a. a. O. S. 473 bis 478.

sich zugezogen haben, losgesprochen werden

darf, sind folgende:
s. Bei der geistlichen Verwandtschaft

zwischen Tanfkind und Taufpathen wird
der ll. Grad, sowie der 2., welcher den

1. berührt (exeepto simpliei sut multi-
plioi Arsllu *) ausgenommen.

b. In jenem allerschlimmsten Falle,
daß die Verwandtschaft oder Schwäger-

schaft, welche die Ehe ungültig gemacht

haben, von einem geheimen fleischlichen

Verbrechen im ersten Grad der Bluts-
Verwandtschaft herrührt, wird verlangt,
daß dieses Ehehinderniß vor Gericht noch

nicht anhängig gemacbt und daß keine

Gefahr des Aergernisses vorhanden sei.

Sodanil für alle Fälle insgesammt

wird gefordert:

o. Nach Maßgabe der Schuld soll dem

Sünder eine heilsame Buße zu Gunsten

des Kirchenbaues auferlegt werden.

ll. Er muß versprechen, in Zukunft
nichts Aehnliches mehr begehen und An-

dern, die etwa solches begingen, weder

durch Rath noch That Vorschub leisten

zu wollen.

s. Endlich soll ihm sonst noch auser-

legt werden, was die kirchlichen Gesetze

zur Sühne oder Ersatzleistung fordern.

Konnten diese heicklen und schwierige»

Verhältnisse correcter und zwecken tspre-

chender behandelt werden, als es von

Leo X. thatsächlich geschah? Anderseits

aber liegt es auch offen zu Tage, daß

der wahre Text der Bulle nicht wohl

ärger entstellt und verdreht werden konnte,

als bV es gethan. That er's aus Un-

wissenheit, so gilt eben, daß, wer die

Sprache einer Bulle und den Cnrialstyl
nicht versteht, darüber auch nicht sprechen

soll.

Seiner Fälschung aber setzt er die

Krone auf, wenn er hinzufügt:
9. „Auch darf er sie (jene blutschän-

derischen Eheleute) d i s p e n s i ren, um

von neuem eine Ehe einzugehen und

theils die schon erzeugten, theils vie noch

zu erzeugenden Kinder vor ihrem Ge-

") So muß die Sache ebenfalls nach vor

trident. Eherccht aufgefaßt werden, nach welchem

die Grade der geistliche» Verwandlschast ebenso

gerechnet wurden wie bei der Blutsverwandt-

schaft und der Affinität. Nergl. Binterim a o.

O. S. 426 bis 428.
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wissen als rechtmäßig zu erklären.

(Für Geld wird auch die Ehe aus-
löslich! )."

Nun höre man Leo X. selbst, und

staune über die Unverfrorenheit des Bul
lenfälschers. Der Papst fährt unmittel-
bar nach der oben mitgetheilten Stelle

fort: -st ut ds uovo àm'eem matri-
monium oontrnbere st in illo sie von-
traoto similitsr rsmausrs libers st li-
oite valsant, prolsm susosptam sx du-
susmodi matrimonio, si qua sit, et sus-

oipisndam Isxitimam deesrueudo in tore
oonssientiw duintaxat, aims,
quam quoaii ilivs, qui in tertio vsl

quarto oonsanquinitatis, aut quarto
Mnitatis x-rsclu existentes matrimo-
nium oontraxerunt, ut prwlertur, quos
in utroquo loro absolvi, et matrimo-
nium de novo etiam publies oontrabers

possint dispensars posse volunius.»
Dieser Abschnitt zerfällt wieder in 2

Theile. Zuerst erklärt der Papst, was

in Betreff jener bislang unrechtmäßigen

Eheleute geschehen könne, welche im 3.

oder 4. Grade der Blntverwandlschaft
oder Schwägerschaft sich uugiltiger Weise

verbunden haben; dann folgen die Be-

stimmungen über Jene, die in anderweiti-

gen Graden sich unrechtmäßig verehlicht

haben.

a. In Bezug auf die Erster» erklärt
Leo X., man könne sie vor dem Richter-
stuhle des Gewissens dispeusiren, so daß

sie sich einander von neuem heirathen
und beisammen bleiben dürfen. Weit
entfernt also, daß die Ehe für Geld

aufgelöst würde, wird vielmehr eine

Ehe, die bislang ungiltig war, jetzt erst

rechtmäßig geschlossen. In Betreff
der bereits erzengten oder der noch zu
erzeugenden Kinder wird bestimmt, man
dürfe sie (vor dem Gewissen) für recht-

mäßig erklären. Die Dispense geschieht

geheim, vor dem Richterstuhle des

Gewissens, weil das Vorhandensein dieser

Ehehindernisse gewöhnlich unbekannt ist,
somit das Aergerniß vermieden wird.

b. In Betreff der anderweitigen (offen-
bar näher n) Verwandtschaftsgrade er-
klärt der hl. Vater, man könne die Be-
treffenden vor beiden Richterstühlen, dem

geheimen und dem öffentlichen, los-
sprechen und sie dahin dispensiren, daß

sie öffentlich eine Heirath eingehen >

können. Hier wird nämlich vorausge-
î

setzt, daß es sich um ein öffentliches

Aergerniß handelt, das auch öffentlich
wieder gut zu machen sei.

Was soll man bei diesem objectiven

Thatbestande von einem Pnblicisten Hal-

ten, der noch mit Sperrdruck schreibt:

„Für Geld wird auch die Ehe auf-
löslich!" —

-» »

40. Allein es gelüstet ihn nach weitern

Lorbeeren, weshalb er von neuem an-

hebt:

„Ferner dürfen sie (die Ablaßhändler)
alle E i d s ch wü r e, in was immer für
Conlracten, Instrumenten und Obliga-
tionen mildern und von ihnen, sowie

von jedem Meineide, doch ohne Prä-
judiz eines Dritte», lossprechen."
Dagegen lauten Leo's X. Worte: »ao

quweuuque furawsuta in quibusvis
ooutrautibus, instrumentis et obli^a-
tionikus ari eFeeium «Ae?â ànr-
iawai rslaxare, st ab eis et a quooun-
que psrsurio, sàe iamen ierâ'i
/arià'o, absolvons.»

Die entscheidende Bedeutung der von

weggelassenen Worte springt in die

Augen. Die Eide werden nicht schlecht-

hin nachgelassen, sondern nur insoweit

suspendirt, daß der Betreffende, der sich

beeinträchtigt glaubt, seine Freiheit wieder

erlangt, um einen Proceß Rechtens an-

strengen zu können: »ad ekksotuw a^sndi
dumtaxat. » — Was den begangenen
Meineid betrifft, soll der Nenmüthige
und zur Lebensbessernng ernstlich Ent-
schlossene von der Sün d e n s ch uld
vor Gott und dem Gewissen losgesprochen

werden; seine etwaigen Pflichten der recht-

lichen Wiedererstattung bleiben vollauf
bestehen: »sius tamsn tortii prwfudioio.«

4- »
H

44. Auf diese Hauptstreiche, die I?.

gegen die Loelesia militans zu führen

gedachte, folgen noch einige leichtere Plän-
keleien.

So wird ans dem Schluß der Bulle
der Satz hervorgehoben, in welchem jeder-

mann gewehrt wird, die vom päpstlichen

Commissarius Absolvirten zu beunruhigen

oder

„ihnen für das Vergehen, für welches

sie sowohl in Beziehung auf die Ver-

gangenheit als auf die Zukunft ab-

solvirt worden sind, eine Strafe nach

kirchlichen oder kaiserlichen Gesetzen

aufzulegen."
Die Worte, in welchen Leo X. die

mit Gott und der Kirche ausgesöhnten

Büßer schützt, lante» : -use modo aiiquo
audsant posnas »liquas pro easa,
in quo dispensatum vs! absolutum
tam pro prwtsrito quam pro kuturo tem-

poribus tusrit. ex ls^e oanonioa, imps-

riali, statuts vol eonsustudms exilera.»
Das »pro oasu- („für den Fall")

übersetzt der „sür das V e rge he n."

Ist diese Uebcrsctznng auch unrichtig, so

ist sie doch „zweckdienlich!" Dadurch er-

hälr ja der Leser das Bild von „zu-
künftigen Vergehen" und V c r-

breche n, deren Absolution sich eben zu

einer ergiebigen Einnahmequelle gestaltet,

— während es sich in Wahrheit bei

diesem Dispensiren nnv Absolviren pro
tuturo schlechterdings nur um etwaige

nachtheiligc Folgen einer schon

gebüßten und nachgelassenen Schuld han-

dclt. Ebenso ist die Vorsicht, welche den

kV veranlaßt, das „kaiserlich" eigens zu

ilulerstreichen, zwar „zweckdienlich," aber

durchaus überflüssig, da überall, wo ein

wirkliches kaiserliches oder anderweitiges

Recht in Frage stand, welches der kirchlichen

Gerichtsbarkeit nicht unterworfen war,
der Papst stets sein »sine xrwfudioio
alioujus tsrtii» („unbeschadet des
Rechtes eines Dritten") beige-

fügt hat.
Um dem unkundigen Leser gegenüber

ja den Schein zu wahren, als werde ihm
die Ablaßbnlle in ihrem ganzen
Umfange geboten, wird auch noch —

im Anschlüsse an die wahre Bulle —

der „armen Seelen im Fegfeuer" gedacht.

Wir unsrer Seits gedenken an dieser

Stelle der armen Seelen jener Leser,

welche sich jahraus jahrein von unwissen-

den, boshaften und fanatischen Publicisten

den moralischen Giftbecher bieten lassen:

rie ^ro/anriis ixnorautiw ao malevoieu-

tiw — liber» eos, vomine!
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Airchen-Chronik.

Aus der Schweiz.
Diöcese Basel. Wie wie einer stati-

stischen Zusammenstellung des „Obw.
Volksfr." entnehmen, hat die Diöcese

Basel im Laufe des letzten Jahres 23

Priester durch den Tod verloren, davon

waren 17 Weltpricstcr, 3 Kapuziner,
1 Cisterzienscr, 1 Jesuit und 1 Bene-
diktiner. Weltpriester waren 14 ordini-
nirt worden. Von den Hingeschiedenen

war Manrus Köpfli, Pfarrer in Bos-
wil, mit 83 Lebensjahren der älteste, und
Pfarrer Mailre in la Motte (Bern)
mit 42 Jahren der jüngste. Alle haben

zusammen 4683 Jahre gelebt, das durch-

schnittliche Lebensalter beläuft sich auf
77, in der Diöcese Chur dagegen nur
auf 71 Jahre. Auf 86 Jahre und dar
über haben es 3 gebracht, in den Sieben-
zigern sind 14 gestorben: 14 waren Juki-
lare. Die gesammte Diöcese Basel hat
gegenwärtig 696 Priester, 25 Scelsorgs-
stellen sind frei (viele Ehrenstellen nicht
gerechnet), 9 im Juli zu Ordinirende
befinden sich im Priesterseminar in Luzern.
Senior des Diöcesanklerus ist hochw.

Chorherr Jg. Staffelbach in Beromün-
ster, der im 88. Altersjahre steht; mit
Neunzigern kann Chur besser aufrücken,
da es zwei solche zählt.

Luzern. Herr Ed. Herzog in Bern
drückt in einem „Offenen Brief an die

Katholiken Lnzerns" vom 21. Jänner
seine Freude darüber aus, daß die HH.
Altkatholiken „wieder einmal aufgeblüht
seien, seiner zu gedenken." (Vergl. Phil.
4. 16.) Hinwiederum habe» sich die

Altkatholiken Lnzerns nach Bern ge-

wandt, damit der Bundesrath ihnen zur
Befriedigung ihrer Cultusbedürfnisse in
der Mariahilfkirche verhelfe.

Aargau. Neben zahlreichen katholisch

conservative« Laien wurden letzten Montag
auch 12 Priester in den Verfassungsrath
gewählt: die hochw. HH. Pfarrer Döbeli
in Muri, Nietlisbach in Wohle», Weber

in Hägglingen, Herzog in Hornußen,
Huber iu Eggenwyl, Fischer in Kaisten,
Stöckli in Aarau, Blunschi in Sarinen- ^

storf, Gisler in Lengnau, Pabst in Leu-

gern, Wietlisbach in Lunkhofen und

Propst Philipp Jakob Bücher in Fahr.
Ein Correspondent aus dem Aargau
schreibt im „Nidw. Volksbl." : „Was
werden wir ausrichten? Eines sicher:

die Rechte des kathol. Volkes werden einmal

entschieden und nachdrücklich behauptet,

reklamirt und dadurch zu allseitigem Be-

wnßisein gebracht werden. Die Wahrheit
sagen ist schon eine That. Und alsdann

ist alle Hoffnung vorhanden, daß den

Confessionen größere Selbstständigkeit,
dem demokratischen Prinzip weiterer Aus-
bau gegeben werde. Walt's Gott! " —
Sind auch die Schwierigkeiten, welchen

die geistlichen HH. Verfassnngsräthe auf

verschiedenen Seiten begegnen wer-

den, erheblich, vielleicht auch gewisse Be-

rechnungen, welche von liberaler Seite

gerade bei diesen Wahlen concurriren

mochten, verfänglich genug, so bürgt die

Persönlichkeit der Gewählten dafür, daß

sie sich jener Schwierigkeiten und dieser

Verfänglichkeiten stetsfort bewußt er-

halten werden. Uebrigens sehen wir nicht

eiii, warum dem geistlichen Elemente, das

anderwärts in den Parlamenten (z. B.
in der preußischen Centrumsfractiou)
seinem Stande zu hoher Ehre und den

öffentlichen Interessen zur Förderung ge-

reicht, unsere Nathssäle verschlossen blei-

ben sollten.

>—! Soeben erhalten wir noch folgende

Zuschrift: „Die Verfassnngsrathsmahlen

berechtigen die Katholiken Aargaus zu
den besten Hoffnungen. Aus den refor-
mirten Bezirken kommen in entschiedener

Mehrheit demokratische Anhänger der

Revision, die den Katholiken Beilegung
des Kirchenstreites durch verfassungsge-

mäß garantirle S e l b st st ä n d i g k e i t

der Confessionen (Trennung von

Kirche und Staat) in Aussicht gestellt.

Die katholischen Bezirke aber (den alt-
katholischen Theil des Frickrhals ausge-

nommen) entsenden in den Verfassnngs-

rath neben einigen der angesehensten und

loyalsten, dem Culturkampfe durchaus

abholden Liberalen (Ständeralh Kellers-

berger, Nationalrath Baldinger und

Rector Jäger in Baden, Fürsprech Emil
Jsler in Wohlen, Stierli in Muri u. A.),
mehrere geistliche Vertrauensmänner und

viele tüchtige conservative Katholiken aus

dem Laienstande, so z. B. Bezirksamt-

mann Meienberg, Fürsprech Conrad, Be-

zirksamtmann Weber :c.
Die Propaganda in Rom hat

Herrn Fürsprech Konrad in Muri be-

auftragt, die von der aarg. Negierung

widerrechtlich zurückgehaltenen Zinsen der

„Friedrich' scheu Propagandastiftung"
in Großlaufenburg im Betrage von

25,666 Fr. einzufordern.

Basel. Die Redeschlacht, die letzten

Montag und Dienstag im Großen Rath

über die kathol. Schule gewaltet, soll

nächsten Montag in einer Extrasitzung

fortgeführt werden.

St. Gallen. Zur Zeit wird das

Millenarium des Martyrtodes des heil.

Ensebius in der Kathedrale, wo die Reli-

quien des Heiligen aufbewahrt sind, fest-

lich begangen, Sonntag den 3. mit Fest-

predigt, Pontisicalamt und Ertheilung des

päpstlichen Segens, während der ganzen

Octave (31. Jänner bis 7. Febr.) durch

besondere Abendandachten.

Freiburg. In Nr. 24 bringt die

-Inbertê» das nachstehende beachtens-

werthe Lommuni<zue: „Die Admini-

stration des Werkes des hl. Paulus glaubt

— im Interesse der Wahrheit, der Liebe,

und der Klarstellung der beidseitigen Ver-

antwortlichkeit — dem Publikum bekannt

machen zu sollen, daß die Administration

der «Imprimerie eatbolique suisse-

nnd die Redaction der Zeitnugsblätier
dieser Gesellschaft etwas vom Werke des

hl. Paulus durchaus Verschiedenes sind."

I Rom. Zur Stunde haben wir vom

Entscheide, welchen der Cassationshof

letzten Dienstag oder Mittwoch betr. die

Güter der P r o p a g a n d a fällen sollte,

noch keine Nachricht. ?oint cke nou-

velles, bonnes nouvelles? Wie unsere

Leser wissen, handelt es sich um die

zwangsweise Conversion des Jmmobiliar-

Vermögens der Propaganda in italienische

Staatsrente, eine finanzielle Manipula-

tion, die sonst als emprunt koreè be-

rüchtigt ist l Mehrere fremde Botschaftee
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und Gesandte, auch von nicht katholischen

Mächten haben im Auftrage ihrer Ne-

qiernngen dem auswärtigen Minister
Mncini ernstliche Vorstellungen deßhalb

gemacht, damit die italienische Regierung

ihre ungerechtfertigten Ansprüche aufgebe.

5-- Die Nachricht, eine englische Dame

habe dem heil. Vater testamentarisch 10

Mill. Franken vermacht, bestätigt sich,

laut dem „Wests. Mercnr", und der

Name der Dame ist Mrs. Stapleton
Bretherthon aus Rainhill in Lancashire.

Italien. Der Minister des Answär-

tigeu, Mancini, hat an die diplomatic
schen Vertreter Italiens im Auslande

ein Circularschreiben über die famosen

„nationalen Pilgerfahrten" zum Grabe

des Königs Victor Emmanuel gerichtet,

in welchem dieselben als Kundge-
b u n gen für die Monarchie in
Italien, mit Rom als H a npt-
stadt, bezeichnet werden. Sicher hatte

man bei der Organisation der revvlutio-
uären Kundgebung diesen doppelten Zweck

im Auge, aber erreicht hat man ihn
nicht, und der Jubel der Jtalianissimi
kaun über das thatsächliche Fiasco nicht

täuschen. Denn obschon man durch Er-
laß voller dreiviertel des Reisegeldes die

Fahrt nach Rom zur Vergnügungslour
machte und den nördlichen Pilgern bis

Neapel, den südlichen bis nach Florenz

zu fahren gestattete, blieb die Zahl der

Theilnehmer an der Komödie weil hinter
der Erwartung zurück. Statt der erwar-
leten 100,000 beziffern selbst liberale
Blätter den ersten „Pilgerzug" nur auf
6337, den zweiten auf 6492, den dritten

auf 10,558, also in Summa ans 23,387
Nichtrömer.

« Die „Conserv. Corr." schreibt: „Li-
berate Blätter berichten, daß sich in Mo
naco kürzlich an einem einzigen Tage
5 Personen in Folge von Spielverlusten
das Leben genommen haben. Gegen die

sich hieraus ergebenden Schlußfolgerun-
gen haben wir selbstverständlich nicht das

Mindeste einzuwenden. Der Fortbestand
jener Spielhölle ist europäischer Scandal.
Bei alledem liegen die Dinge aber doch

so, daß alles Unheil, welches dieselbe

verschuldet, im Vergleich zu dem durch
das Börsenspiel verursachten sehr gering-

fügig ist. Gegen dieses erhebt die libe-

rale Presse aber niemals ihre Anklagen! "

Deutschtand. Auf das thörichte Reden

in der Regierungspresse und am Minister-
tische von der großmüthigen und zu Dank

verpflichtenden Freigebigkeit des prenßi-
schen Staates gegen das katholische Volk

antwortet die „Germania" scharf aber

wahr: „Wir Katholiken habenden prcu-
ßischen Staat um Nichts zu bitte n,

sondern verlangen die uns nach

göttlichem und natürlichem Recht, nach

Verträgen und feierlichen Königsworten
zustehenden Rechte, Rechte, die älter

und heiliger sind, als irgend ein Recht

im preußischen Staate, mit deren Leng-

nnng die Grundlage auch jedes andern
Rechtes in Preußen untergraben wird.

Ja, wenn der preußische Staat die Güte

haben wollte, uns auch nur etwa die

Hälfte des der katholischen Kirche ent-

zogenen liegenden Besitzthums zurückzn-

erstatten, dann verzichten wir auch ans

jegliche Zahlung seitens des Staates,
wollen nicht nur die Kirchen-, son

dern auch die S ch u la u s g a ben selbst

best reiten, und verlangen dann überhaupt

vom preußischen Staate Nichts mehr,

als denjenigen allgemeinen civil-
rechtlichen und strafrechtlichen Schutz,

den jeder Staatsbürger und jede
Corporation genießt."

Belgien. Der culturkämpferische Radi
calismus scheint hier seinen „guten

Magen" neuerdings bewähren zu wollen,
indem er die Einsetzung einer neuen I n-

qnisition von 15 Mitgliedern bean

tragt, welche über die Güter der kirchlichen

Congregationen uud die Hilfsquellen der

Kirchenfabrikcn sich genauer unterrichten

solle. Die Commission soll erforschen:
1. die Mittel, weiche die Congregationen

anwenden, um die Rechte einer jurist!-
schen Person zu erlangen; 2. den Ur-

sprung ihrer Güter; 3. die Mittel, durch

welche diese Güter vermehrt werden;
4. die Art der Verwendung der Güter.

Aehnlicbe Nachforschungen sollen Hinsicht-

lich der Mittel, über welche die Kirchen-

fabriken verfügen, angestellt werden. —
Wie naiv der liberale Staat-

den Co m munisten die Wege
zeigt und bahnt!

Personal Chronik.

St. Gallen. (Corresp.) Noch ist kaum

der erste Monat des Jahres 1884 vor-
über, so Hai der unerbittliche Tod schon

wieder eine schmerzliche Lücke in unsere

Diöcesangcistlichkeit gerissen, indem am
23. l. M., nach kaum achttägigem Kran-
kenlager in Folge wiederholter Blntstürze
hoehw. Pfarrer Martin Düg g elin
ans dem Leben geschieden ist. Er war
der Sohn des Bezirksstalthalters Franz
Düggelin, geboren zu Wangen in der

Schwyzermarch 5. März 1840. Nachdem

er den ersten Unterricht in der Latein-

schule zu Lachen empfangen, besuchte er

die Klosterschule zu Einsiedeln 1858 bis

i863, bezog hierauf das bischöfliche Ly-
ceum zu Eichstädt, dann die theologische

Anstalt zu Innsbruck und schließlich das

bischöfliche Seminar in Chur. Nach treff-
lichen Studien und mit reichem Wissen

ausgerüstet, empfing er in Chnr die hl.
Priesterweihe 23. Aug. 1868 und Primi-
zirte in seiner Vatergemeinde Wangen.
Weil etwas schwächlicher Constitution,
übernahm er die leichte kleine Pfarrei
Nuolen an den lieblichen Ufern des obern

Zürichersee's und trat nach 4 Jahren
segenreicken Wirkens in's St. Gallische

Bisthum über. Aus gesundheitlichen

Rücksichten übernahm er 1871 das Pfarr-
vikariat in der hochgelegenen Pfarrei
Alt St. Johann, wo er sichtlich an Kräf-
ten zunahm, so daß er nach 2 Jahren,
1876 im Herbst, die Pfarrei Masel-
trangen am Fuße des Speers antreten
konnte. Hier war er seiner kleinen Heerde

ein getreuer, hingebender Hirte und zwar
7 Jahre lang. Im Dezember 1883 von
der erst 1881 neuerrichteten Pfarrei
Wangs im Oberlande zum Pfarrer ge-

wählt, bezog er die Pfarrei und wirkte

erst seit etwa 4 Wochen daselbst, als ihn
der liebe Gott in der Morgenfrühe des

23. Jänners im 44. AlterSjahre zu sich

berief. Düggelin war ein frommer,
kirchlich treuer Priester Gottes, der am
Leben und an den .llämpsen der hl. Kirche

rege sich belheitigte und wo immer er

wirkte, nui êegcn, weil im Gehorsame
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der Kirche wirkte. Deßwegen ist auch

die Trauer um den Hingeschiedenen eine

allgemeine. Seine Leiche wurde am 26.

in seiner Heimatgemeinde Wangen unter

großer Betheiligung von Geistlichkeit und

Volk zur Erde bestattet. R. I.
Die von Hrn. Düggelin sel. im Dez.

verlassene Pfarrei Maseltrangen wählte
den 20. l. M. hochw. Hrn. Prosper

Blât tler, bisher Kaplan in Sargans,

zu dessen Pfarrnachfolger.
Appenzell. Letzten Sonnlag wurde

hochw. Kaplau Zündt von Bruggen

von der Kirchgemeinde Appenzell
als II. Kaplan vorgeschlagen und Tags
darauf als Solcher von der Regierung

gewählt.
Waadt. Letzten Sonntag hat Msgr.

Mermillod hochw. Leonard Fontaine
als Pfarrer von N y on installirt.

Genf. Letzten Samstag starb Plötzlich

hochw. Franz Bastian, Pfarrer von

Meyrin.
Luzern. Hochw. Pf. A. Schöpfer

von Hasle wurde als Chorherr von

Münster gewählt.

Schweizer Kiusverein.

EmpfangS-Bescheinigung.

g. Jahresbeiträge pro 1883 von den

Ortsvereinen:
Appenzell Fr. 30, Baar 92, Ballwil

15, Bichelsee 13. 50, Dötlingen 15.
Doppleschwand 20, Eggersriet 34. 50,
Ermatingen 11, Gansiugen 10. 50,
Liesberg 17, Meggeu 13, Meierskappel
44, Rohrdorf'Spreitenbach 40, Sackselii
40, Schnpfheim Flühli-Escholzmatt 73,
St. Gallenkappel 25, Waldkirch 28,
Wängi 20, Wittnau 7.

Folgende deutsche Sectionen haben den

Jahresbeitrag pro 1883 an die frau-
zösische Cassa abgeliefert:

Bösingen Fr. 8. 50, Heitenried 59,
Jaun 30. 50, Rechthalden 12, Schmitten
24, St. Anton 9. 50, Ueberstorf 22. 50,
Wünewyl 9. 50.

b. Abonnement auf die Pius-Anualen
pro 1884 von den Ortsvereinen:

Ballwil 8 Exemplare, Bichelsee 16,
Bischofszell 5, Chain - Hünenberg 30,
Döttingen 22, Eggersried 20, Ermatin-
gen 4, Gansingen 6, Goldingen 11,
Liesberg 8, Lommis Bettwiesen 2, Meg-
gen 3, Meierskappel 15, Menzingen 15,
Pfaffnau 7, Rapperschivil 34, Nohrdorf-

Spreitenbach 34, Sächseln 17, Tâgerig
15, Waldkirch 19, Wängi 7, Willisau
54, Wittnau 3.

Inländische Mission.

». Gewöhnliche Beiträge pro 1882 à 1883.

Fr. Ct.

Ueberirag laut Nr. 3: 1975 05
Vom Tit. christl. Mülterverein

in Sommeri 10 —

Von Jgfr. A. S. in Sommeri 10 —
Aus der Pfarrei Adligenschwil:

s. Kirchenopfer 12 75
b. Heiligtagopfer 2 21

Aus der Pfarrei Fleurier Nachtr. 7 —
Von Fr. B. in Luzern 3 —
Aus der Pfarrei Ettingen 18 92

„ „ „ Laupersdorf 20 —

„ „ „ Doppleschwand 20 —
Von Ungenannt in Wyl 50 —
Ans der Pfarrei Therwil 10 50
Vom löbl. Kloster Grimmenstein 20 —
Sammlung von den HH. Offi-

zieren, Unteroffizieren und
Soldaten der päpsti. Schwei-
zergarde in Rom 620 —

Fr. Ct.

Aus der Pfarrei Warth 15 —
Vom Pinsverein in Döttingen 10 —
„ „ „ Ballwil 10 —

„ „ „ Wittnau 5 —
Aus der Pfarrei Zurzach 40 —

2859^3
b. Ansierordentliche Beiträge.

(früher Missionsfond Z

Uebertrag laut Nr. 3: 2450 —
Von Ungenannt ans dem Kt. Zug 5000 —

(Nutznießung vorbehalten.)
Legat voil einem Verstorbenen

in Kirchberg 50 —

7500 -
AHa« mir bis anhin geschenkte Zutrauen
A.'bestens verdankend, theile meinen Gön-
nern mit, daß mein Mufikaliendepot liqui.
dirt worden ist. Sämmtliche ausstehende

Forderungen und Einsichtssendungen, sind

gefl. möglichst bald, an Herrn I. Lreij-
Labhart in Stekborn zu senden.

Hochachtungsvollst
8^ I. Arey, Chordirektor.

Fischingen im Januar 1884.

Smpfehlung.
Der ergebenst Unterzeichnete erlaubt sich, der hohen Geistlichkeit, sowie

den Herrn Sliftungs- und BrUderschasts»Vorständen sein schon seit langen
Jahren reich ausgestattetes Lager von

Ornat« und Mrchen«Paramenten
in Erinnerung z» bringen. Dasselbe hält nicht nur ganze Ornate, sondern
auch einzelne Rauchmäntel, Levitenröcke, Meßgewänder, Velen, Traghimmel,
Fahnen, große und kleine, mit verschiedenen Gemälden und Vergoldungen,
je nach Verlangen -, ebenso Alben, Chor- und Ministranten Röcke, Cingulum,
Barette, Beicht- und Predigt-Stolen; alle Arten von Stoffen, sowie auch

Borden, Fransen, Spitzen in Gold, Silber, Leinen und Baumwolle stets

vorrätdig; im Preise so billig als möglich.

72 Ornat-Handlung von G. Lussi in Schwyz.

Sparbank in Luzern. °

Diese Aktiengesellschaft hat ein G a r a n t i e k a p i t a l von Fr. 100,099
in der Depositenkasse der Stadt Luzern laut Statuten hinterlegt.

Die Sparbank nimmt Gelder an zu folgenden Bedingungen:
1. Gegen verzinsliche Obligationen

à 5 °/o auf 2 Jahre fest und »ach Kündigung in 6 Monaten rückzahlbar,
à 4^/2 ^/o „ 1 „ „ „ „ ^ ^ „ „
à 4'/t°/o jederzeit auskündbar und nach 4 Monaten rückzahlbar.

2. Gegen Kassascheine
à 4 °/o, jederzeit auskündbar und nach 8 Tagen rückzahlbar.

Zinsberechnung vom Tage der Einzahlung bis zum Tage des Rückbezuges.

Die Verwaltung
Druck und Erpedition von B. Schwendimann in Solothurn.


	

